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Liebe Leserinnen und Leser,

beim Thema Sicherheit im Eisenbahnbetrieb ist es unser Ziel, eine gute 
Präventionsarbeit zu leisten, das bedeutet, Unfälle zu vermeiden. Dennoch gibt 
es Situationen, die nicht vorherzusehen und zunächst auch nicht beherrschbar 
sind. Auch in solchen Fällen ist ein schnelles und sicheres Handeln notwendig, 
zum Beispiel vom Notfallmanagement der DB Netz AG.

Wie der Name sagt, ist es die Aufgabe des Notfallmanagements, einen Notfall 
zu bewältigen. Notfälle können als nicht vorherzusehende Situationen definiert 
werden. Aber was bedeutet das in letzter Konsequenz? Kann im Notfall nur noch 
„reagiert“ anstatt „präventiv agiert“ werden?

Sicher nicht!

Notfälle zu meistern, bedeutet für das Notfallmanagement der DB Netz AG die 
Maßnahmen zur Bewältigung dieser Ereignisses so weit wie möglich zu planen 
– also vorher zu agieren und damit im Falle eines Falles die entstehenden 

Situationen jederzeit zu beherrschen. Deshalb steht auch beim 
Notfallmanagement die Prävention an erster Stelle.

An die Präventionsarbeit des Notfallmanagements werden besonders 
hohe Anforderungen gestellt, denn verschiedenste Auswirkungen 
müssen vorhergesehen werden, um die Reaktion darauf richtig und 
sicher zu planen und zu trainieren.

Hohe Anforderungen gibt es beim Notfall-
management zum Beispiel an den zeitlichen 
Rahmen, in dem ein Ereignis zu meistern ist. 
Ist ein Ereignis eingetreten, muss schnell und 

sicher gehandelt werden. Doch was ist „schnell“ und wann 
ist „sicher“ wichtiger als „schnell“?

Diese Frage stellt sich nicht erst vor Ort an der Einsatzstelle, 
sondern bereits bevor der Weg zur Einsatzstelle angetreten 
wird. 

In den vergangenen Jahren initiierte die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung bundesweit die Präventions-
kampage „Risiko raus“. Im Rahmen dieser Kampagne 
entstand 2011, gemeinsam mit der DB Netz AG, ein Projekt 
der Eisenbahn-Unfallkasse mit dem Ziel, die Einsatzfahrten 
der Notfallmanager sicherer zu machen. Das Projekt wird 
in diesem Jahr fortgeführt. Wir berichten in dieser Ausgabe 
über das Projekt.

Natürlich legen wir Ihnen auch die anderen Artikel in diesem 
Heft „ans Herz“. Und denken Sie bitte stets daran: Sicher 
arbeiten – es lohnt zu leben!

Ihr „BahnPraxis“-Redaktionsteam

Unser Titelbild:

ICE T auf der SFS 
Nürnberg – Ingolstadt.

Foto: DB AG/
Claus Weber
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Bei Unfällen, Bränden, Katastrophen und ähnlichen Ereignissen im Bereich der 
Deutschen Bahn werden alle Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei oder anderen 
Organisationen durch das Notfallmanagement der DB Netz AG unterstützt. In 
besonderen Fällen müssen Notfallmanager mit dem zur Verfügung stehenden 
Unfallhilfsfahrzeug den Ereignisort schnell erreichen. Im Beitrag von Dipl.-Ing. 
(FH) Matthias Böhm werden die in 2011 gestarteten Workshops „Sichere 
Einsatzfahrt“ für Notfallmanager vorgestellt. Die Workshops der EUK sind als 
Projekt der von 2010 bis 2011 dauernden Präventionskampagne „Risiko raus!“ 
entstanden.

Dieser Beitrag ist ein Nachdruck aus dem EUK-Dialog 1-2012, mit freundlicher 
Genehmigung der Eisenbahn-Unfallkasse.

Nur wer sicher fährt, 
erreicht mit Sicherheit 
das Ziel

Nach Erkenntnissen des Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrates (DVR) besitzt der 
Arbeitsplatz in einem Einsatzfahrzeug 
ein sehr großes Gefährdungspotenzial. 
Alle drei Minuten kommt es während einer 
Einsatzfahrt unter der Verwendung von 
Sondersignalen wie Blaulicht und Martins-
horn zu kritischen Situationen. Ebenso liegt 
das Risiko für einen schweren Unfall bei 
einer Sondersignalfahrt um ein vielfaches 
höher als im normalen Straßenverkehr. 90 
Prozent der Unfälle bei Einsatzfahrten las-
sen sich auf menschliches Fehlverhalten 
zurückführen. Davon entfallen 60 Prozent 
auf die Fahrer von Einsatzfahrzeugen und 
30 Prozent auf andere Verkehrsteilnehmer. 
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Als Ausnahmesituation betrachtet, stellen 
Einsatzfahrten unterschiedliche und große 
Anforderungen an den Fahrer. Dazu zäh-
len vor allem der Stress des Einsatzes, 
das Verkehrsgeschehen, der Funkverkehr 
bzw. die Kommunikation mit der Notfall-
leitstelle und der Geräuschpegel des 
Martinshorns.

Aber auch bei einer Fahrt zum Einsatzort 
ohne die Verwendung von Sondersignalen 
kann der Fahrer eines Einsatzfahrzeuges 
durch unterschiedliche Stressoren so 
belastet werden, dass die Konzentration 
für die eigentliche Fahraufgabe stark 
nachlässt.

Besondere Anforderungen

Im Bereich der Deutschen Bahn stehen 
den zuständigen Notfallmanagern zur  
Wahrnehmung der Aufgaben im Notfall-
management besonders ausgerüstete 
Unfallhilfsfahrzeuge zur Verfügung. Diese 
Fahrzeuge unterscheiden sich von an-
deren Kraftfahrzeugen, die bei der Bahn 
im Einsatz sind unter anderem dadurch, 
dass sie zusätzlich zu einer besonderen 
Kennzeichnung als „Unfallhilfsfahrzeug“ 
mit einer Sondersignalanlage (Blaulicht 
mit Martinshorn) ausgestattet sind. Gemäß 
der §§ 35, 38 Straßenverkehrsordnung 
(StVO) besitzt der Fahrzeugführer eines 
Unfallhilfsfahrzeuges der DB Netz AG im 
Straßenverkehr ein Wegerecht, jedoch 
kein Sonderrecht. Dadurch unterscheiden 
sich die Befugnisse der Notfallmanager im 
Straßenverkehr im Vergleich zum Beispiel 
zu Feuerwehr und Polizei deutlich. 

So können Fahrer von Polizei-, Feuer-
wehr- und Rettungsdienstfahrzeugen 
entsprechend des Umfanges, der Wich-
tigkeit und der Priorität des Einsatzes als 
Rechtsfolge des § 35 StVO unter anderem 
hinsichtlich des Rechtsfahrgebotes, der 
Geschwindigkeitsbegrenzung, dem erfor-
derlichen Sicherheitsabstand zu anderen 
Verkehrsteilnehmern, den Vorfahrtsregeln 
oder dem Fahren bei Rotlicht von Ampeln 
von den Vorschriften der StVO befreit sein. 

Notfallmanager dagegen dürfen trotz 
der Nutzung von Sondersignalen gemäß 
§ 38 StVO nicht von den Vorgaben der 
Straßenverkehrsordnung abweichen. Al-
lerdings gilt gemäß der StVO für andere 
Verkehrsteilnehmer, wenn diesen ein Un-
fallhilfsfahrzeug des Notfallmanagements 
mit Blaulicht und Martinshorn begegnet: 
„Alle übrigen Verkehrsteilnehmer haben 
sofort freie Bahn zu schaffen“. 

Trotzdem müssen Notfallmanager in 
besonderen Fällen genauso wie andere 
Einsatzkräfte den Ereignisort schnell 
erreichen. Bei der Verwendung von Son-
dersignalen im Straßenverkehr sind die 
rund 900 Notfallmanager der DB Netz AG 
ebenso wie andere Einsatzkräfte beson-
deren Gefährdungen und Anforderungen 
ausgesetzt, die weit über den regulären 
Anforderungen normaler Verkehrsteilneh-
mer liegen.

Fahrten mit Blaulicht und Martinshorn 
fordern von den eingesetzten Notfallmana-
gern in jedem Fall höchste Konzentration 
und fahrtechnisches Können. Von vielen 
Notfallmanagern werden diese Fahrten als 
besondere Belastung erlebt, da Fahrten 
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Trainern am Fahrsimulator des IAG ab. 
Die Teilnehmer wurden über Themen 
zur allgemeinen Sicherheit im Straßen-
verkehr bis zur rechtlichen Situation bei 
Einsatzfahrten informiert. Ebenso wurde 
ausführlich der Unterschied zwischen 
dem beim Notfallmanagement regelmäßig 
durchgeführtem Fahrsicherheitstraining 
und der Schulung in einem Fahrsimula-
tor erläutert und diskutiert. So vermittelt 
ein Fahrsicherheitstraining auf einem 
Übungsplatz dem Fahrer, wie er Gefah-
rensituationen im Straßenverkehr unter 
Kenntnis seines Fahrzeuges wirkungsvoll 
bewältigen kann.

Jedoch nur im Fahrsimulator kann der 
Fahrer eines Einsatzfahrzeuges Kennt-
nisse zum Erkennen und Vermeiden 
von Gefahrensituationen sowie zu den 
wesentlichen und zur Prävention von 
Verkehrsunfällen notwendigen Fahrstra-
tegien erlangen. Übungseinsatzfahrten 
im öffentlichen Verkehrsraum sind gemäß  
§ 38 StVO ohne konkrete Begründung 
nicht erlaubt.

Die im Jahr 2011 durchgeführten Work-
shops stießen auf eine sehr gute Resonanz 
bei den teilnehmenden Notfallmanagern. 
Daher wird die EUK gemeinsam mit dem 
Notfallmanagement der DB Netz AG im 
Jahr 2012 weitere Workshops durchfüh-
ren.	 n

mit Sondersignalanlagen von Ihnen nur in 
unregelmäßigen Abständen und zum Teil 
sehr selten durchgeführt werden.

Schulungsprogramme

Aufgrund der Besonderheiten bei Einsatz-
fahrten wurde vom Institut für Arbeit und 
Gesundheit (IAG) der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) und 
dem DVR ein neues simulatorgestütztes 
Schulungsprogramm speziell für Fahrer 
von Rettungsfahrzeugen entwickelt.

Ziel des Konzeptes ist, die Kompetenzen 
der Einsatzfahrer insbesondere hinsicht-
lich Wahrnehmung und Entscheidung so-
wie zu Handlungsstrategien zu verbessern 
und zu trainieren. Darüber hinaus ist das 
aktive Vermitteln von Informationen mit 
hohem kommunikativem Anteil geeignet, 
Einsichten hervorzurufen sowie durch 
praktisches Erfahren in simulierten Szena-
rien Verhaltensänderungen zu bewirken.

Workshop „Sichere 
Einsatzfahrt“ der EUK

Die EUK hat unter Berücksichtigung des 
vorhandenen Konzeptes von IAG und 
DVR zur Sensibilisierung der als Notfall-
manager eingesetzten Beschäftigten mit 
Unterstützung durch das IAG im Jahr 2011 
zwei Workshops angeboten.

Ziel dieser Workshops war es, im Erfah-
rungsaustausch mit den Teilnehmern 
unter Verwendung eines Fahrsimulators 
zu vermitteln, wie die Teilnehmer bei ei-
ner Einsatzfahrt mit Sondersignalanlage 
sicher ihr Ziel erreichen können. 

Der beim IAG stationär installierte Fahr-
simulator besitzt unter anderem die 
folgenden Ausstattungsmerkmale: Simu-
latorkabine (Original Pkw- oder original 
Transporter-Kabine), Fahrersicht von 
200/210 Grad horizontal in Fahrtrichtung, 
zwei Außen- und ein Innenspiegel als 
Bildschirm ausgeführt, unterschiedliche 
Fahrstrecken (Innenstadt, Landstraße), 
unterschiedliche Umwelt (Tag, Nacht, 
Sommer, Winter, Regen, Nebel), Steu-
erung vom Ausbilderplatz mit Übungs-
kontrolle und Übungserstellung sowie 
eine Übungsmitschau für die restlichen 
Gruppenteilnehmer in einem separatem 
Raum.

Während der Workshops wurden unter 
anderem die folgenden Fragen erörtert, 
diskutiert und beantwortet: 

n	 Wie nähert man sich anderen Verkehrs-
teilnehmern, damit man diese sicher 
überholen kann?

n	 Wie kann man „Sonderspuren“ benut-
zen, um andere Verkehrsteilnehmer 
sicher zu überholen? 

n	 Welche Risiken gibt es bei Kreuzungs-
bereichen oder der Überlandfahrt?

n	 Welche Probleme entstehen durch 
„andere Verkehrsteilnehmer“, „Zeit-
druck“, „Multitasking“ oder durch das 
Telefonieren während der Fahrt?

n	 Wann ist eine Einsatzfahrt unter 
Nutzung von Sondersignalen mit 
hohem Gefährdungspotenzial wirk-
lich notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig? 

Fazit

Obwohl sich die rechtlichen Grundlagen 
für Fahrer der Unfallhilfsfahrzeuge im 
Notfallmanagement von Fahrern anderer 
Einsatzfahrzeuge unterscheiden, konnten 
die Grundlagen des von IAG und DVR 
entwickelten Konzeptes auf die beson-
deren Einsatzbedingungen des Notfall-
managements übertragen werden.

Im Rahmen des Workshops wechselte sich 
der Erfahrungsaustausch zu theoretischen 
Grundlagen mit praktischen Übungen 
unter der Anleitung von praxiserfahrenen 



BahnPraxis 8/2012	 5

BahnPraxis Spezial

Arbeitsschutz und Unfallverhütung vor Ort

Einsatzfahrten sicher 
durchführen
Im Rahmen der Präventionskampagne 
„Risiko raus!“ führte die Eisenbahn-
Unfallkasse 2011 für das Notfall-
management der DB Netz AG zwei 
Workshops mit dem Thema „Sichere 
Einsatzfahrt“ unter Nutzung eines 
Fahrsimulators durch. 

Unser Interviewpartner Dirk Brill  
ist Leiter Arbeitsgebiet Notfallmanage-
ment/Notfalltechnik der DB Netz AG.

Dieser Beitrag ist ein Nachdruck aus dem EUK-Dialog 1-2012, mit freundlicher 
Genehmigung der Eisenbahn-Unfallkasse.

EUK-Dialog: Was versteht man unter 
dem Notfallmanagement der DB Netz AG?

Dirk Brill: Das Notfallmanagement der 
DB Netz AG ist eine wesentliche Aufgabe 
der Daseinsfürsorge als Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen und dient der 
Bewältigung von gefährlichen Ereignis-
sen, Unfällen, Krisen, Katastrophen und 
größeren Störungen im Bahnbetrieb. Mit 
dem Notfallmanagement setzt die DB Netz 
AG die Forderung aus dem Allgemeinen 
Eisenbahngesetz (AEG) zur Unterstützung 
der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr 
um.

Durch das Notfallmanagement steht dem 
Einsatzleiter der Feuerwehr ein Fachbera-
ter der DB, in Funktion des Notfallmana-
gers, zur Verfügung. Der Notfallmanager 
berät den Einsatzleiter der Feuerwehr 
und sorgt dafür, dass zu keiner Zeit des 
Einsatzes Gefahren aus dem Bahnbetrieb 
entstehen können, ggf. führt er hierzu so-
gar selbst eine Bahnerdung durch.

EUK-Dialog: Warum benötigt der Not-
fallmanager ein Unfallhilfsfahrzeug mit 
Sondersignalanlage (Martinshorn und 
Blaulicht)?

Dirk Brill: Grundsätzlich sind Situationen 
möglich, in denen eine schnelle Vor-Ort-
Präsenz des Notfallmanagers am Unfallort 
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erforderlich werden könnte. Dies ist zum 
Beispiel immer dann der Fall, wenn vom 
Einsatzleiter Feuerwehr eine umgehende 
Bahnerdung gefordert wird oder Gefahr-
gut aus Eisenbahnfahrzeugen ausdringt. 
Es reicht aber auch schon aus, wenn der 
Einsatzleiter Feuerwehr die umgehende 
Fachberatung vor Ort fordert. In all diesen 
Beispielen kann nur durch Verwendung 
von Blaulicht und Martinshorn (Sonder-
signalanlage) die schnellstmögliche Vor-
Ort-Präsenz sichergestellt werden.

EUK-Dialog: Müssen die Notfallmana-
ger bei der Verwendung des Unfallhilfs-
fahrzeugs Besonderheiten beachten?

Dirk Brill: Ja, unbedingt. Wesentlich ist 
hier eine rechtliche Feinheit. Die DB AG ist 
nicht nach § 35 StVO von der Einhaltung 
der Bestimmungen der StVO befreit, ge-
nießt also keine Sonderrechte. Bei Einsatz 
der Sondersignalanlage kann zwar vom 
Wegerecht gegenüber anderen Straßen-
verkehrsteilnehmern Gebrauch gemacht 
werden. Das bedeutet, andere Verkehrs-
teilnehmer haben dem Unfallhilfsfahrzeug 
freie Bahn zu machen, spätestens aber an 
einer roten Ampel hat der Notfallmanager 
anzuhalten und auf Grün zu warten. 

Dies versteht natürlich kein anderer Ver-
kehrsteilnehmer, schon gar nicht, wenn 
der Notfallmanager mit „Tatütata“ unter-
wegs ist. Um dann aber trotzdem mit der 
erforderlichen Eile zum Ereignis fahren 
zu können, bleibt den Notfallmanagern 
nur die Anwendung des rechtfertigenden 
Notstands. Hierbei sind aber die ein-
schlägigen juristischen „Spielregeln“ des 
§ 34 StGB zu berücksichtigen. Es muss 
zum Beispiel immer Gefahr für Leib und 
Leben oder eines anderen Rechtsgutes 
bestehen. Bevor ein Notfallmanager von 
diesem Recht Gebrauch macht, muss er 
immer abwägen, ob das zu schützende In-
teresse das beeinträchtigende wesentlich 
überwiegt. Eindeutig ist hierbei meist der 
Fall der schnellstmöglichen Bahnerdung, 
ohne die ggf. weitere Rettungsmaßnah-
men nicht möglich wären.

EUK-Dialog: Wird in jedem Fall die 
Sondersignalanlage verwendet?

Dirk Brill: Nein, aufgrund der Be-
sonderheiten aus der Anwendung der 
Sonderrechte sollte die Verwendung auf 
wenige Einzelfälle beschränkt bleiben. 
Außerdem unterliegt das Notfallmanage-
ment im Vergleich zur nicht polizeilichen 
Gefahrenabwehr keinen Hilfsfristen. In 
einem von der DB AG erstellten Leitfaden 
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Abbildung: Notfallmanager
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„Einsatzfahrt mit Sondersignal“ ist eine 
Entscheidungshilfe für die Nutzung der 
Sondersignalanlage enthalten.

EUK-Dialog: Welche Erfahrungen hat 
das Notfallmanagement bisher mit der 
Verwendung der Sondersignalanlage 
gemacht?

Dirk Brill: Grundsätzlich haben wir 
recht gute Erfahrungen gemacht. Die 
Verwendung der Sondersignalanlage ist 
in jedem Fall ein geeignetes Mittel nach 
entsprechender Einzelfallbewertung die 
Verfügbarkeit der Notfallmanager vor Ort 
zu beschleunigen. Noch besser wäre es 
für uns, wenn wir den Notfallmanagern 
bei diesem Thema mehr Rechtssicherheit 
bieten könnten. Hier sind wir aber leider 
abhängig von der Entscheidung des Ge-
setzgebers. Wenn es im Einzelfall während 
einer Einsatzfahrt zu Verkehrsunfällen 
unter Beteiligung des Unfallhilfsfahrzeugs 
mit eingeschalteter Sondersignalanlage 
gekommen ist, folgt leider häufig eine 
juristische Auseinandersetzung. Es muss 
nicht einmal im Zusammenhang mit einem 
Unfall stehen; es reicht schon aus, wenn 
man wegen Überschreitung der zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit geblitzt wur-
de. Dann ist man meist abhängig von der 
Bewertung des Einzelfalls der zuständigen 
Ordnungsbehörde.

EUK-Dialog: Benötigen die Notfallma-
nager zur Verwendung der Sondersig-
nalanlage eine besondere Qualifikation?

Dirk Brill: Nein. Organisatorisch ist 
aber sicherzustellen, dass den Notfallma-
nagern alle drei Jahre die Teilnahme an 
einem Fahrsicherheitstraining ermöglicht 
wird. Die Teilnahme selbst ist freiwillig.

EUK-Dialog: Welche Erfahrungen 
haben Sie mit den angebotenen Fahrsi-
cherheitstrainings gemacht?

Dirk Brill: Ich habe bisher nur positive 
Resonanz davon erhalten, da es in jedem 
Fall die Beherrschung von Extremsitu-
ationen im Straßenverkehr unterstützt. 
Vor allem ist man danach auch in der 
Lage, seine eigenen Fertigkeiten besser 
einschätzen zu können und bestimmte 
Situationen bereits im Vorfeld zu erkennen 
und zu vermeiden.

EUK-Dialog: Und warum gibt es 
dann noch den Workshop „Sichere 
Einsatzfahrt“?

Dirk Brill: Der Workshop hat mei-
nes Erachtens nichts mit einem 

Fahrsicherheitstraining gemeinsam, son-
dern ist als unterstützende Maßnahme zu 
sehen. Ein Fahrsicherheitstraining zielt 
eher auf die Verbesserung der praktischen 
Fertigkeiten.

Der Workshop „Sichere Einsatzfahrt“ 
hat die theoretischen und psychischen 
Hintergründe der Einsatzfahrt im Fokus. 
Hier wird auf die eigene Verhaltensweise 
gezielt. Erfolgreich war der Workshop 
dann, wenn jeder Teilnehmer im Nachgang 
sein eigenes Verhalten im Straßenverkehr 
hinterfragt und ggf. auch ändert. 

Das große Fazit des Workshops ist für mich 
die Aussage „Sicher ankommen ist das 
Ziel, nicht die schnelle Fahrt.“ Im Rahmen 
des Workshops wird man sich bewusst, 
dass Raserei, insbesondere im Rahmen 
der Fahrt mit Sondersignalanlage, nur die 
Risiken erhöht, im Ergebnis aber höchs-
tens minimale Zeitvorteile erzielt, aber 
zeitgleich die Unfallwahrscheinlichkeit 
erhöht und damit das Risiko, überhaupt 
nicht am Ereignisort anzukommen.

Ich persönlich habe nach diesem Work-
shop meine persönliche Fahrweise hin-
terfragt und verändert und danach die 
Erfahrung gemacht, viel entspannter 
unterwegs zu sein.

EUK-Dialog: Die Notfallmanager wer-
den regelmäßig fortgebildet. Gehören zum 
Umfang der Fortbildung auch Kenntnisse 
für eine sichere Einsatzfahrt?

Dirk Brill: Ja, im Rahmen der regel-
mäßigen Fortbildung der Notfallmanager 
erfolgt eine Unterweisung durch unser 
Ausbildungszentrum Notfallmanagement/

Notfalltechnik in die sichere Einsatz-
fahrt. Hierbei geht es aber eher um 
die rechtlichen und einsatztaktischen 
Rahmenbedingungen. 

EUK-Dialog: Sie haben selbst am 
ersten Workshop teilgenommen. Wo se-
hen Sie den Nutzen und die Vorteile des 
Workshops „Sichere Einsatzfahrt“ unter 
Nutzung eines Fahrsimulators?

Dirk Brill: Wie bereits erwähnt, kann 
der Workshop definitiv keine Fahrsicher-
heitstrainings ersetzen, sondern bei den 
Fahrern hinsichtlich der besonderen Ein-
satzsituation das Bewusstsein schärfen 
und die Anforderungen aus dem Einsatz 
mit den Anforderungen der StVO in Ein-
klang bringen.

Durch den gezielten Einsatz des Fahrsimu-
lators wurden die theoretischen Ansätze 
durch eigene Erfahrungen während der 
Simulatorfahrt geschärft. Erst dadurch ent-
steht der besondere Reiz des Workshops. 
Ohne den Einsatz des Simulators wäre es 
„nur“ ein Erfahrungsaustausch gewesen.

EUK-Dialog: Werden diese Workshops 
zukünftig allen Notfallmanagern zur Ver-
fügung stehen?

Dirk Brill: Ich würde es begrüßen, wenn 
die Workshops weiterhin von der EUK 
angeboten würden. Grundsätzlich reden 
wir hierbei aber ebenfalls von einem freiwil-
ligen Angebot. Zur Teilnahme verpflichten 
möchten wir nicht.

EUK-Dialog: Herr Brill, wir danken Ihnen 
für das Gespräch.	 n

Abbildung: Unfallhilfsfahrzeug
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Klaus Kruse, Betriebssicherheit und Notfallmanagement, DB AG, Frankfurt am Main

Wie alle Eisenbahnunternehmen in Deutschland ist auch die DB AG verpflichtet, bei den 
Maßnahmen des Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung (der nicht polizeilichen 
Gefahrenabwehr) mitzuwirken. 

Bestandteil der Umsetzung im Rahmen des Notfallmanagements ist der Einsatz von Unfall-
hilfsfahrzeugen, die unter anderem mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn ausgerüstet sind. 
Die Besonderheiten der Nutzung dieser als Sondersignal bezeichneten Einrichtungen werden 
nachfolgend beschrieben.

Nutzung des Sondersignals 
im Straßenverkehr
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Grundlagen

Im Rahmen des Notfallmanagements 
setzen die Konzernunternehmen auch 
besonders gekennzeichnete und ausge-
rüstete Firmenfahrzeuge als Unfallhilfs-
fahrzeuge ein. 

Diese Fahrzeuge stehen den jeweiligen 
Mitarbeitern für die Dauer ihrer Rufbe-
reitschaft zur Verfügung. Während der 
Notfallmanager als Einsatzleiter der DB 
AG zwingend über ein solches Fahrzeug 
verfügen muss, steht es den Eisenbahn-
verkehrsunternehmen frei, ihren Notdienst-
mitarbeitern ein solches Fahrzeug zur 
Verfügung zu stellen. 

Unfallhilfsfahrzeuge sind mit blauem 
Blinklicht sowie Einsatzhorn (Martinshorn) 
ausgerüstet. Mit der Nutzung dieser als 
Sondersignal bezeichneten Einrichtungen 
verbinden sich für den Fahrer Rechte und 
Pflichten, auf die im Nachfolgenden näher 
eingegangen wird.

Sonderrecht oder Wegerecht

Im Zusammenhang mit dem Sondersignal 
und den Rechten und Pflichten bei der Nut-
zung von Sondersignalen tauchen Begriffe 
auf wie „Sonderrecht“ oder „Wegerecht“; 
der Vergleich zu Polizei und Feuerwehr 
wird gezogen und es existieren die unter-
schiedlichsten Meinungen und Ansichten 
bezüglich der Voraussetzung der Nutzung 
und der Dauer der Einschaltung. 

Hinzu kommt, dass auch der Gesetz-
geber hier nicht unbedingt zur Klarheit 
beiträgt. Grundlage für diese Begriffe ist 
die Straßenverkehrsordnung (StVO). Sie 
erteilt den Straßenverkehrsteilnehmern 
bestimmte Rechte, aber auch und in erster 
Linie Pflichten. Einige dieser Rechte und 
Pflichten richten sich an alle Straßenver-
kehrsteilnehmer, andere nur an bestimmte 
Gruppen.

Das in § 35 Absatz 1 StVO definierte 
Sonderrecht befreit bestimmte Behör-
den und Organisationen als Gruppe 
generell, jedoch nur unter bestimmten 
Voraussetzungen von den Vorschriften 
der StVO. Dieser Gruppe wird also ein 
ausdrückliches Recht zugestanden. Die 
betreffenden Behörden sind namentlich 
und auch abschließend genannt, das heißt 
ohne die Möglichkeit einer Ausdehnung 
auf andere Gruppen.

Voraussetzung ist jedoch stets die Erfül-
lung hoheitlicher Aufgaben. Eine weitere 

Gruppe, die gemäß Sonderrecht von den 
Vorschriften der StVO befreit ist, sind Ret-
tungsdienstfahrzeuge, hier jedoch unter 
der Voraussetzung, dass höchste Eile 
geboten ist, um Menschenleben zu retten 
oder schwere gesundheitliche Schäden 
abzuwehren. 

Es werden in der StVO weitere Gruppen 
genannt, die jedoch lediglich bestimmte 
Sonderrechte in Anspruch nehmen kön-
nen. Hierzu zählen zum Beispiel Fahrzeu-
ge der Straßenreinigung, der Müllabfuhr 
oder auch Baustellenfahrzeuge. 

Sonderrechte sind also nicht nur auf 
Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst 
beschränkt. Eines ist jedoch allen Grup-
pen gemeinsam: Die Sonderrechte, die 
in Anspruch genommen werden können, 
erfordern weder das Vorhandensein 
noch die Nutzung des Sondersignals, 
Sonderrecht und Sondersignal sind zwei 
vollkommen voneinander unabhängige 
Begriffe. 

Das Sonderrecht stellt rechtlich sicher, 
dass die jeweilige Nichtbefolgung der 
StVO keinen Rechtsverstoß darstellt und 
damit auch keine Grundlage für eine 
Ahndung vorliegt.

Im Gegensatz dazu wird der Begriff des 
„Wegerechts“ in der StVO nicht genannt 
und im rein rechtlichen Sinne ist er auch 
unzutreffend. Die StVO schreibt in § 38 
vor, dass alle Straßenverkehrsteilnehmer 
unverzüglich freie Bahn zu schaffen ha-
ben, wenn sie blaues Blinklicht zusammen 
mit dem Einsatzhorn wahrnehmen. Durch 
§ 38 StVO wird also nicht dem Fahrer des 
jeweiligen Sondersignalfahrzeugs ein be-
stimmtes Recht zugesprochen, vielmehr 
verpflichtet die StVO die übrigen Straßen-
verkehrsteilnehmer zu einem bestimmten 
Verhalten.

Aber auch dem Fahrer des Sondersig-
nalfahrzeugs kommt eine rechtliche 
Verpflichtung durch den § 38 StVO zu, da 
hier die Verwendung des Sondersignals 
auf bestimmte Umstände beschränkt wird. 
Es muss höchste Eile geboten sein, um 
zum Beispiel Menschenleben zu retten 
oder schwere gesundheitliche Schäden 
abzuwenden oder bedeutende Sachwerte 
zu erhalten. 

Das blaue Blinklicht alleine darf unter an-
derem angewendet werden zur Warnung 
an Unfall- oder Einsatzstellen und bei 
Einsatzfahrten. Die Verpflichtung anderer 
Verkehrsteilnehmer, freie Bahn zu schaf-
fen, ergibt sich jedoch nur, wenn blaues 

Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn 
verwendet werden.

Fahrer von Unfall-
hilfsfahrzeugen der DB AG

Fahrer von Unfallhilfsfahrzeuge der DB AG 
können keine Sonderrechte in Anspruch 
nehmen, da sie in § 35 StVO nicht genannt 
sind. In bestimmten Situationen kann jedoch 
der Einsatz der Feuerwehr von Maßnahmen 
der Eisenbahn abhängen. Ein Beispiel hier-
für ist die Durchführung einer Bahnerdung 
der Oberleitung, wenn die Einsatzkräfte den 
Schutzabstand zu Spannung führenden 
Teilen unterschreiten müssen. 

Dies kann die Rettung einer Person von 
einem Wagendach sein, was die zwingen-
de Bahnerdung der Oberleitung erfordert. 
Hier können die Vorschriften der StVO 
die Rettung von Menschenleben ggf. 
verzögern. Der Notfallmanager als der Mit-
arbeiter der DB AG, der die erforderliche 
Bahnerdung durchführt, könnte schneller 
vor Ort sein, wenn er zum Beispiel an roten 
Ampeln vorbeifahren würde. Die Rettung 
eines Menschenlebens würde dann je-
doch nur durch Begehen einer strafbaren 
Handlung bzw. einer Ordnungswidrigkeit 
ermöglicht werden. Eine solche Handlung 
ist im Einzelfall möglich, wird als rechtfer-
tigender Notstand bezeichnet und ist in 
§ 16 des Ordnungswidrigkeitengesetzes 
(OWiG) sowie in § 34 des Strafgesetzbu-
ches (StGB) verankert. 

Der Unterschied zum Sonderrecht be-
steht darin, dass die StVO bestimmte 
Gruppen generell von der Befolgung 
ihrer Vorschriften befreit, bei Inanspruch-
nahme des rechtfertigenden Notstandes 
hingegen zunächst ein Rechtsverstoß 
zwar begangen wird, dieser bei Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen jedoch 
nicht als rechtswidrig angesehen wird, 
also ausnahmsweise nicht bestraft wird. 
Dieser feine rechtliche Unterschied kann 
dann von großer Bedeutung werden, 
wenn es im Zusammenhang mit dieser 
Maßnahme zu einem Unfall, ggf. auch mit 
verletzten Personen, gekommen ist. Auch 
dies stellt jedoch lediglich einen recht-
lichen Aspekt dar, der mit dem Einsatz 
von Sondersignalen zunächst in keinem 
Zusammenhang steht.

Verwendung des 
Sondersignals

Rechtlich vorgeschrieben ist die Verwen-
dung des Sondersignals stets dann, wenn 
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andere Verkehrsteilnehmer aufgefordert 
werden sollen, freie Bahn zu schaffen. Die 
Inanspruchnahme des rechtfertigenden 
Notstandes setzt diese Verwendung rein 
rechtlich zunächst nicht voraus. Aufgrund 
der dadurch entstehenden besonderen 
Verkehrssituation, mit der andere Stra-
ßenverkehrsteilnehmer nicht dauerhaft 
rechnen müssen, ist es jedoch zwingend 
erforderlich, diese rechtzeitig und deutlich 
zu warnen. Hier besteht eine besondere 
und über das übliche Maß hinausgehen-
de Sorgfaltspflicht, die der Fahrer eines 
Unfallhilfsfahrzeugs bei der Inanspruch-
nahme des rechtfertigenden Notstandes 
beachten muss. Die Verwendung des 
Sondersignals ist also immer dann erfor-
derlich, wenn andere Verkehrsteilnehmer 
gewarnt werden müssen oder aufgefordert 
werden sollen, freie Bahn zu schaffen.

Die Entscheidung zur Einforderung freier 
Bahn, zum Beispiel in Form einer Rettungs-
gasse bei einem Verkehrsstau oder zur 
Inanspruchnahme des rechtfertigenden 
Notstandes, trifft stets der Fahrer des 
Fahrzeugs. Ausschließlich der Fahrer 
kann einschätzen, ob die Situation am 
Ereignisort ein solches Verhalten recht-
fertigt, und ob die jeweiligen Straßen- und 
Verkehrsverhältnisse dies ohne Gefahr für 
andere zulassen. 

Der Fahrer des Fahrzeugs muss sich stets 
bewusst sein, dass er mit der Entschei-
dung auch die Verantwortung übernimmt. 
Diese kann ihm keiner abnehmen. Dem 

Fahrer kann daher auch nicht von anderer 
interner oder externer Stelle, wie zum Bei-
spiel Feuerwehr oder Polizei angeordnet 
werden, das Sondersignal zu nutzen. 
Andererseits muss er bei seiner Entschei-
dung auch berücksichtigen, dass er, um 
schnelle Hilfeleistung zu ermöglichen, 
alle ihm zumutbaren und möglichen Mittel 
einsetzen muss. Es kommt stets auf den 
Einzelfall an.

Tatsächlich stellt für den Bereich des 
Notfallmanagements die Nutzung des 
Sondersignals die absolute Ausnahme 
dar, die persönliche Anwesenheit des 
Fahrers des Fahrzeugs, in aller Regel 
der Notfallmanager, vor Ort muss für den 
Verlauf oder den Beginn eines Einsatzes 
der Fremdrettung zwingende Vorausset-
zung sein. Hierzu zählt zum Beispiel die 
Bahnerdung der Oberleitung, da deren 
Sicherstellung in der Zuständigkeit und 
Verantwortung des Notfallmanagers liegt, 
nicht jedoch die Gleissperrung, da diese 
bereits vor Eintreffen des Notfallmana-
gers von anderer Stelle veranlasst und 
durchgeführt wird. Eine allgemeingültige 
Festlegung zur Nutzung des Sonder-
signals kann es jedoch nicht geben, da 
dies stets von der jeweiligen Situation im 
Einzelfall abhängig ist.

Verhalten des Fahrers

Auch bei einer Fahrt mit Sondersignal 
sollte ein Grundsatz niemals vergessen 

werden: Sicher ankommen ist wichtiger 
als schnell ankommen! 

Gerade bei Fahrten mit Sondersignal 
besteht für den Fahrer aufgrund der be-
sonderen Situation auch eine besondere 
und über das übliche Maß hinausgehende 
Sorgfaltspflicht. Das jeweilige Verhalten 
und das Maß der Überschreitung von 
Vorschriften der StVO müssen stets für 
den Einzelfall festgelegt und der jeweils 
herrschenden Verkehrslage angepasst 
werden. Auch hier kann es keine pau-
schale Vorgabe geben. Ausschließlich 
als Anhaltspunkt kann bei der Wahl der 
Geschwindigkeit die so genannte Drit-
telregelung dienen. Danach kann die 
Geschwindigkeit um ein Drittel höher sein 
als vorgeschrieben. Dennoch kann es 
Situationen geben, in denen auch dieses 
Drittel mehr bereits zu viel ist. In einer 
verkehrsberuhigten Zone kann z.B. bei un-
übersichtlichen Verhältnissen mit parken-
den Fahrzeugen an beiden Straßenseiten 
oder bei witterungsbedingter schlechter 
Sicht auch eine Geschwindigkeit von 33 
Kilometern pro Stunde (km/h ) bereits zu 
schnell und damit unverhältnismäßig sein.

Auch bei Fahrten mit Sondersignal gilt das 
Gebot der angepassten Geschwindigkeit. 
Generell kann davon ausgegangen wer-
den, dass ein flüssiges Fahren mit mäßiger 
Geschwindigkeit die Fahrzeit eher verkürzt 
als kurzzeitige Abschnitte mit hoher Ge-
schwindigkeit und erforderlichem starkem 
Abbremsen.
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Gerade bei Fahrten mit Sondersignal muss 
verstärkt mit einem unvorhersehbaren 
Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer 
gerechnet werden. Auch darf nicht ge-
nerell davon ausgegangen werden, dass 
das Sondersignal durch andere stets und 
schnell wahrgenommen wird. Andere 
Fahrer können, zum Beispiel durch Musik 
oder Mobiltelefon, sehr stark abgelenkt 
sein. Diese Situation kann gerade bei 
Vorbeifahrten an einer roten Ampel von 
Bedeutung sein. Die Rechtsprechung 
fordert, dass andere Verkehrsteilnehmer 
ausreichend Zeit und Gelegenheit haben, 
das Sondersignal wahrzunehmen und sich 
entsprechend zu verhalten. Gerichtsurteile 
haben das Durchlaufen von mindestens 
drei Tonfolgen des Einsatzhorns vor der 
Einfahrt in eine Kreuzung oder Einmün-
dung als Mindestmaß angesehen.

Unfälle bei Fahrten 
mit Sondersignal

Unabhängig davon, ob eine Fahrt mit 
oder Sondersignal ausgeführt wird, ist im 
Falle eines Unfalls auch der Fahrer des 
Unfallhilfsfahrzeugs selbstverständlich 
zur Hilfeleistung verpflichtet, das heißt 
die Unfallstelle absichern, Hilfe rufen und 
erste Hilfe leisten, unabhängig davon, ob 
der Fahrer Unfallbeteiligter ist oder nach-
träglich eintrifft. Durch das blaue Blinklicht 
ist das Unfallhilfsfahrzeug besser als 
andere Fahrzeuge geeignet, Unfallstellen 
abzusichern. 

Dennoch müssen selbstverständlich auch 
die übrigen vorgeschriebenen Maßnah-
men erfolgen, wie Warnblinker einschalten 
und Warndreieck aufstellen. Hierbei sollte 
vornehmlich das Warndreieck eines am 
Unfall beteiligten Fahrzeugs genutzt wer-
den. Beim Absichern sollte auch stets auf 
einen ausreichenden Sicherheitsabstand 
zu den verunfallten Fahrzeugen geachtet 
werden. Wichtig und vorgeschrieben ist 
es selbstverständlich auch, Warnkleidung 
zu tragen.

Kommt es während einer Fahrt mit Son-
dersignal zu einem Unfall mit oder ohne 
Beteiligung des Unfallhilfsfahrzeugs, kann 
hierdurch jedoch eine besondere und ggf. 
auch komplizierte Lage entstehen, die 
dem Fahrer eine Entscheidung abverlangt. 

Je nach Unternehmenszugehörigkeit 
des Fahrers des Unfallhilfsfahrzeugs, 
müssen die zuständigen Stellen informiert 
werden, die dann Maßnahmen ergreifen, 
zum Beispiel einen anderen Mitarbeiter 
verständigen. Als Unfallbeteiligter ist der 

Fahrer verpflichtet, gegenüber der Polizei 
oder anderen Beteiligten Angaben zu 
seiner Person, seinem Fahrzeug sowie 
der Art der Beteiligung zu machen. Ein 
unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ist 
strafbar nach § 142 des Strafgesetz-
buches (StGB). Dies trifft auch für Fahrer 
von Unfallhilfsfahrzeugen zu.

Grundsätzlich sollte bei einem Unfall der 
Einsatz des Fahrers beendet sein. 

Die Verpflichtungen zur Hilfeleistung 
nach einem Straßenverkehrsunfall bzw. 
das Entfernen vom Unfallort sowie die 
Notwendigkeit der Anwesenheit am 
Ereignisort können den Fahrer eines 
Unfallhilfsfahrzeugs jedoch in einen Inter-
essenskonflikt führen. Auch hier muss der 
Fahrer im jeweiligen Einzelfall entscheiden, 
inwieweit eine Weiterfahrt im Rahmen des 
rechtfertigenden Notstandes gerechtfer-
tigt sein kann. Eine eventuelle Weiterfahrt 
nach einem Unfall im Rahmen des recht-
fertigenden Notstandes sollte gerade als 
Unfallbeteiligter ausgesprochen restriktiv 
gehandhabt werden und nur nach einer 
sehr genauen Einzelfallprüfung erfolgen. 

Zwingende Voraussetzung für eine solche 
Entscheidung ist, dass am anzufahrenden 
Ereignisort im Bahnbereich der Beginn 
und Verlauf von Maßnahmen zu einer 
Rettung von  Menschen ausschließlich 
von seiner Anwesenheit abhängt, wie zum 
Beispiel die zwingende Notwendigkeit der 
Bahnerdung der Oberleitung. 

Voraussetzung muss weiterhin sein, dass 
am Unfallort zum Beispiel keine verletzten 
Personen zu versorgen sind oder diese 
bereits ausreichend versorgt werden. 
Auch müssen weitere Gefahren, zum 
Beispiel durch Absichern der Unfallstelle, 
ausgeschlossen sein. Grundsätzlich ist 
stets zu prüfen, inwieweit die notwendigen 
Aufgaben am ursprünglichen Ereignisort 
auch durch andere Mitarbeiter der DB 
AG durchgeführt werden können, zum 
Beispiel durch den Einsatz eines Not-
fallmanagers aus einem benachbarten 
Notfallbezirk. Hier können auch Fahrer von 
Unfallhilfsfahrzeugen der EVU-Notdienste 
heran gezogen werden.

Wichtig ist stets, sich nicht des Verdachts 
der Verdunkelung auszusetzen. Bereits vor 
einer Weiterfahrt besteht die Möglichkeit, 
den übrigen Unfallbeteiligten Angaben zur 
Person zu machen, zum Beispiel durch 
Aushändigen einer Visitenkarte des Fah-
rers des Unfallhilfsfahrzeugs. Während 
einer eventuellen Weiterfahrt sollte die 
zuständige Polizei informiert werden, 

entweder durch den Fahrer selber oder 
zum Beispiel durch die Notfallleitstelle. 

Nach Eintreffen am Ereignisort sollten 
schnellstmöglich dort anwesende Poli-
zeikräfte informiert und deren Namen, 
Dienststelle sowie die Uhrzeit der Verstän-
digung notiert werden. Unverzüglich nach 
Einsatzende sollte die nächst gelegene 
Polizeidienststelle angefahren werden, 
um es zu ermöglichen, alle erforderlichen 
Feststellungen zu treffen.

Gerade in solchen Fällen ist jedoch eine 
sehr genaue Einzelfallprüfung erforderlich, 
denn auch hier gilt: Die Verantwortung 
trägt stets der Fahrer.

Abschließend

Das Fahren mit Sondersignal bleibt die 
Ausnahme für Fahrer von Unfallhilfsfahr-
zeugen und ist keinesfalls vergleichbar 
mit Einsatzfahrten von Feuerwehr, Ret-
tungsdienst oder Polizei. Der Anlass 
muss begründet sein; die notwendigen 
Voraussetzungen treffen in aller Regel nur 
auf Notfallmanager als Vertreter des Eisen-
bahninfrastrukturunternehmens (EIU) zu. 
Für den Notdienst des Eisenbahnverkehrs-
unternehmens (EVU) wird die Nutzung des 
Sondersignals auf die Fälle beschränkt 
bleiben, in denen er zur unmittelbaren 
Gefahrenabwehr angefordert wird. Eine 
solche Anforderung kann jedoch in aller 
Regel nur durch den Notfallmanager des 
EIU als Einsatzleiter DB AG erfolgen und 
auch dann entscheidet der Fahrer über 
die Nutzung des Sondersignals.	 n
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Gemeinsam mit anderen Unfallversi-
cherungsträgern wird die Eisenbahn-
Unfallkasse erneut auf der alle zwei 
Jahre stattfindenden Messe InnoTrans 
vertreten sein.

Die InnoTrans ist die internationale Fach-
messe für Verkehrstechnik der Schienen-
bahnen mit Angeboten insbesondere zu 
Fahrzeugtechnologie, Bahnbau sowie 
Fahrgastinformationssystemen und findet 
in der Zeit vom 18. bis 21. September 
2012 in Berlin auf dem Messegelände am 
Funkturm statt.

Es werden mehr als 2.500 Aussteller aus 
über 40 Ländern erwartet.

Die Unfallversicherungsträger werden 
sich erneut unter dem Motto „Sicherheit 
am Gleis“ präsentieren.

Auch in diesem Jahr werden unter diesem 
Thema die Aspekte:
n	 moderne Sicherungstechnik,
n	 Forschung,
n	 Entwicklung,
n	 Normung und
n	 praxisgerechte Lösungen
dargestellt.

Insbesondere sollen die Möglichkeiten 
zum Erreichen von lärmarmen Baustellen 

Bei der Projektierung automatischer Warnsysteme für Gleisbaustellen muss der Stör-
schallpegel der Gleisbaumaschinen berücksichtigt werden, um die Wahrnehmbarkeit der 
akustischen Warnsignale zu gewährleisten. Maßgeblich ist der maximale Störschallpegel. 

In der aktualisierten Fassung 03-2012 des Störschallkatasters wurden Bandspeicher-
einheiten (BSW, MFS) neu bewertet. 

Das aktualisierte Störschallkataster steht in der Version 03-2012 ab sofort auf der 
Homepage der EUK direkt unter der Rubrik „Aktuelles“ zum Download bereit.	 n

Aktualisierung des Störschallkatasters 03-2012

Eisenbahn-Unfallkasse auf der Messe InnoTrans 2012 in Berlin vertreten
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zum Nutzen von Beschäftigten und 
Anwohnern thematisiert und dargestellt 
werden. 

Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der 
InnoTrans zu besuchen und mit uns zu 
diskutieren.

Sie finden uns in Halle 23, Stand 208. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen zur InnoTrans, wie 
zum Beispiel zu den Öffnungszeiten oder 
zur Anreise, erhalten Sie unter der Inter-
netadresse www.innotrans.de	 n
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Urlaubszeit Reisezeit – wer will da schon 
an einen Notfall denken. Aber wenn man 
schnell Hilfe braucht, ist es wichtig, die 
richtige Nummer zu wissen.

Wer in Europa Urlaub macht oder beruf-
lich unterwegs ist, erreicht aufgrund einer 
EU-Verordnung auch hier immer eine 
Notrufleitstelle unter der europaeinheit-
lichen Notrufnummer 112.

Auch in einigen nicht EU-Ländern gilt die 
112 als Notrufnummer, so zum Beispiel in 
Island, Norwegen, Kroatien, Mazedonien, 
Serbien, Montenegro, Liechtenstein, der 
Schweiz und in der Ukraine.

Ein Anrufer, der den Notruf 112 wählt, 
wird mit der nächstgelegenen Leitstelle 
verbunden. In Abhängigkeit von dem 
nationalen System für den Zivilschutz 
des EU-Landes, wird die Leitstelle (die 
beispielsweise auch die Polizei sein kann) 
den Notruf direkt bearbeiten oder diesen 
an den jeweils zuständigen Notdienst 
(Rettungswagen, Feuerwehr, usw.) wei-
terleiten. In den meisten Ländern ist die 
Leitstelle, die den Notruf 112 entgegen 
nimmt, mehrsprachig besetzt oder mit ei-
nem Leitstellendisponenten ist zumindest 
eine Kommunikation auf Englisch möglich.

Der Notruf ist über das Handy jederzeit 
kostenlos möglich. In vielen Ländern, 
wie auch in Deutschland, ist die einzige 
Voraussetzung, dass das Handy mit einer 
funktionierenden SIM-Karte ausgestattet 
ist. Hierdurch besteht die Möglichkeit, den 
Anrufer sicher zu identifizieren und einen 

Missbrauch zu vermeiden. Auch wenn für 
normale Gespräche die Rufnummern-
übermittlung ausgeschaltet ist, wird der 
Notfallleitstelle immer die Rufnummer des 
Anrufenden angezeigt.

Bei einem Notruf, ob national oder in-
ternational, sollten nach Möglichkeit die 
fünf „W-Fragen“ beantwortet werden 
können: „Wer meldet den Notruf“, „Wo 
ist es passiert“, „Was ist passiert“, „Wie 
viele Verletzte gibt es“ und „Warten auf 
Rückfragen“

Ist der Standort nicht genau bekannt, 
besteht bei einem Notruf in Deutschland 

Eine Nummer europaweit: Notruf 112

aufgrund der Notrufverordnung für die Not-
rufleitstelle die Möglichkeit, den Standort 
eines Handyanrufers über eine „Peilung“ 
zu orten. Hierdurch kann zum Beispiel 
auf Autobahnen, Landstraßen, etc. der 
Standort des Hilfesuchenden nahezu 
exakt bestimmt werden. 

Auf Autobahnen ist es jedoch für die 
Leitstelle bzw. die Helfer immer wichtig, 
zusätzlich zum Ort die Fahrtrichtung 
(zum Beispiel Autobahn A 3 in Richtung 
Würzburg) zu erfahren.

Weitere Informationen sind im Internet zu 
finden: http://ec.europa.eu/112	 n


